
 

Versicherungen  
ReisePolice WORLD 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
 
Unternehmen: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), 
Deutschland 

 

 
Produkt: Auslandskranken-Versicherung  
ReisePolice WORLD  

 

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz.  
Diese Informationen sind nicht abschließend. Der Vertragsinhalt ergibt sich aus folgenden Unterlagen:  
- Dem Versicherungsschein. 
- Den Versicherungsbedingungen. 

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Reiseversicherung für einen vorübergehenden Aufenthalt im Ausland.  
 
 

 
Was ist versichert? 
 

 Sie sind versichert bei Krankheit oder Unfall 
während des versicherten Aufenthalts im 
Ausland. 

 Wir ersetzen Kosten für medizinisch notwen-
dige Heilbehandlungen und Hilfsmittel im 
Ausland.  

 Wir organisieren einen medizinisch sinnvol-
len und vertretbaren Krankenrücktransport 
inklusive Gepäcktransport und übernehmen 
die Kosten hierfür.   

 Wir übernehmen Such-, Rettungs- und Ber-
gungskosten aufgrund von Krankheit, Unfall 
oder Tod bis zu € 10.000,-. 

 Bei einem medizinischen Notfall sind wir mit 
unserer Notrufzentrale 24 Stunden täglich 
für Sie da.  

 Versicherungssumme: Unbegrenzt. 

  

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Heilbehandlungen, die ein Grund für 
den Aufenthalt waren.  

x Heilbehandlungen, von denen Sie  
schon vor Reiseantritt wussten, dass 
diese während des versicherten Auf-
enthalts durchgeführt werden müssen  
(z. B. Dialysen). 
 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
! Wenn Ihr Aufenthalt länger als  

maximal 24 Monate geplant ist,  
versichern wir diesen nicht. 

 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z. B.:  
 

! Sehhilfen und Hörgeräte. 

! Hypnose. 
 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Der Geltungsbereich richtet sich nach Ihrem Aufenthaltsland und dem entsprechend gewählten Tarif. 

Der Versicherungsschutz gilt nicht in dem Land, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
Es besteht jedoch Versicherungsschutz in Ihrem Heimatland, wenn Sie Ihren versicherten Aufenthalt 
unterbrechen. Dieser besteht in demselben Umfang wie für Ihren Aufenthalt im Ausland und gilt für 
maximal acht Wochen pro Versicherungsjahr. Voraussetzung ist, Sie haben Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland oder einem anderen Land der EU / des EWR. 
 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich?
- Sie müssen uns jeden Versicherungsfall unverzüglich melden. 

- Sie müssen den Schaden möglichst gering halten. 

- Sie müssen die geforderten Nachweise einreichen. 

- Sie müssen vor einem stationären Aufenthalt, einem Krankenrücktransport oder einem  
anderen Notfall unverzüglich Kontakt zur Notrufzentrale der ERV aufnehmen. 
 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Die einmalige Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. Sie ist gemäß der  
vereinbarten Zahlungsart zu zahlen. 
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Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, frühestens mit Beginn Ihres 
versicherten Aufenthalts. Voraussetzung ist, dass Sie die Prämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der 
Versicherungsschutz mit der Zahlung. Er endet zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens wenn Sie Ihren 
versicherten Aufenthalt endgültig beendet haben. 
 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag gilt nur für den versicherten Aufenthalt und endet automatisch. Daher haben Sie kein ordent-
liches Kündigungsrecht. Bei vorzeitigem Ende Ihres Auslandsaufenthaltes beenden wir den Vertrag zum 
jeweiligen Monatsende. Die Prämie reduziert sich dann entsprechend. 

 

 



 

Versicherungen  
ReisePolice WORLD 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

 

 
 
 
Unternehmen: ERGO Reiseversicherung AG (ERV),  
Deutschland 

 

 
 
Produkt: Auslandsschutz Komfort  

 

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz.  
Diese Informationen sind nicht abschließend. Der Vertragsinhalt ergibt sich aus folgenden Unterlagen:  
- Dem Versicherungsschein. 
- Den Versicherungsbedingungen. 

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Reiseversicherung für einen vorübergehenden Aufenthalt im Ausland.  
 
 

 
Was ist versichert? 
 

Unfall-Versicherung: 

 Sie sind versichert bei einem Unfall während 
des versicherten Aufenthalts, der zum Tod  
oder zu einer dauernden Invalidität führt.  

 Bei Tod leisten wir die vereinbarte Versiche-
rungssumme. 

 Bei Invalidität leisten wir die anteilige Versi-
cherungssumme in Abhängigkeit des Invali-
ditätsgrades (max. 100%). 

 Versicherungssummen:  
Tod € 10.000,- / Invalidität € 100.000,- 
 

Haftpflicht-Versicherung: 

 Sie sind versichert bei Schäden aus Gefahren 
des täglichen Lebens, die Sie als Privatperson 
während des versicherten Aufenthalts verur-
sachen.   

 Wir prüfen, ob Sie zum Schadensersatz ver-
pflichtet sind. Ist dies der Fall, zahlen wir den 
entstandenen Schaden.  

 Unbegründete Ansprüche auf Schadenser-
satz wehren wir ab.  

 Versicherungssumme: € 1 Mio. pauschal für 
Personen- und Sachschäden 
 

Versicherung von Abschiebekosten  
(nur enthalten bei Aufenthalten in der  
Bundesrepublik Deutschland):  

 Bei einer behördlich angeordneten Abschie-
bung leisten wir für nachgewiesene Kosten 
bis zur Versicherungssumme von € 2.000,-. 

 

Unterbrechungs-Versicherung: 

 Sie sind versichert, wenn Sie Ihren Aufent-
halt wegen eines unvorhersehbaren versi-
cherten Ereignisses (z.B. unerwartete 
schwere Erkrankung der Eltern, Großeltern  
oder Geschwister) unterbrechen müssen. 

 Wir erstatten Ihnen Ihre Reisekosten für die 
Reise in Ihr Heimatland und zurück an den 
Ort Ihres versicherten Aufenthalts, maximal 
bis zur Höhe der Versicherungssumme.  

 Versicherungssumme: € 2.000,- pro Person 

 

 
 

Was ist nicht versichert? 
 

Unfall-Versicherung: 

x Unfälle durch Trunkenheit mit einem 
Blutalkohol von mindestens 1,1 Promille 
oder Betäubungsmittelkonsum.  

x Unfälle bei der Ausübung von  
Extremsportarten. 
 

Haftpflicht-Versicherung: 

x Schäden, die Sie vorsätzlich und  
widerrechtlich herbeiführen.  

x Schäden durch Ihr Halten oder  
Hüten von Tieren. 
 

Versicherung von Abschiebekosten  
(nur enthalten bei Aufenthalten in der 
Bundesrepublik Deutschland): 

x Wenn Sie illegal eingereist sind. 
 

Unterbrechungs-Versicherung: 

x Erstattung der Reisekosten, wenn die 
erkrankte Person weniger als 6 Tage 
stationär im Krankenhaus ist.  
 

   
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Wenn Ihr Aufenthalt länger als  

maximal 24 Monate geplant ist,  
versichern wir diesen nicht. 

 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z. B.:  
 

Unfall-Versicherung: 

! Unfälle, die nicht zur dauernden  
Invalidität oder zum Tod führen. 
 

Haftpflicht-Versicherung: 

! Schäden, die Sie mitversicherten  
Personen zufügen. 
 

Unterbrechungs-Versicherung:  

! Suchterkrankungen. 
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Wo bin ich versichert? 
 Versicherungsschutz besteht weltweit (inklusive USA/Kanada). Der Versicherungsschutz gilt nicht in 

dem Land, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
Es besteht jedoch Versicherungsschutz in Ihrem Heimatland, wenn Sie Ihren versicherten Aufenthalt 
unterbrechen. Dieser besteht in demselben Umfang wie für Ihren Aufenthalt im Ausland und gilt für 
maximal acht Wochen pro Versicherungsjahr. Voraussetzung ist, Sie haben Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland oder einem anderen Land der EU / des EWR. 

  
   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
- Sie müssen uns jeden Versicherungsfall unverzüglich melden. 

- Sie müssen den Schaden möglichst gering halten. 

- Sie müssen die geforderten Nachweise einreichen. 
 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Die einmalige Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. Sie ist gemäß der verein-
barten Zahlungsart zu zahlen. 

 

   

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Vertragsbeginn, frühestens mit Beginn Ihres versi-
cherten Aufenthalts. Voraussetzung ist, dass Sie die Prämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versi-
cherungsschutz mit der Zahlung. Er endet zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens wenn Sie Ihren versi-
cherten Aufenthalt beendet haben. 

 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Vertrag gilt nur für den versicherten Aufenthalt und endet automatisch. Daher haben Sie kein ordent-
liches Kündigungsrecht. Bei vorzeitigem Ende Ihres Auslandsaufenthaltes beenden wir den Vertrag zum 
jeweiligen Monatsende. Die Prämie reduziert sich dann entsprechend. 
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Versicherungen  
ReisePolice WORLD 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

 

 
 
 
Unternehmen: ERGO Reiseversicherung AG (ERV),  
Deutschland 

 
 
 
Produkt: Auslandsschutz Komfort Plus 

 
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz.  
Diese Informationen sind nicht abschließend. Der Vertragsinhalt ergibt sich aus folgenden Unterlagen:  
- Dem Versicherungsschein. 
- Den Versicherungsbedingungen. 

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Reiseversicherung für einen vorübergehenden Aufenthalt im Ausland.  
 
 

 
Was ist versichert? 
 

Unfall-Versicherung: 

 Sie sind versichert bei einem Unfall während 
des versicherten Aufenthalts, der zum Tod  
oder zu einer dauernden Invalidität führt.  

 Bei Tod leisten wir die vereinbarte Versiche-
rungssumme. 

 Bei Invalidität leisten wir die anteilige Versi- 
cherungssumme in Abhängigkeit des Invali-
ditätsgrades (max. 100%). 

 Versicherungssummen:  
Tod € 10.000,- / Invalidität € 100.000,- 
 

Haftpflicht-Versicherung: 

 Sie sind versichert bei Schäden aus Gefahren 
des täglichen Lebens, die Sie als Privatperson 
während des versicherten Aufenthalts verur-
sachen.   

 Wir prüfen, ob Sie zum Schadensersatz ver-
pflichtet sind. Ist dies der Fall, zahlen wir den 
entstandenen Schaden.  

 Unbegründete Ansprüche auf Schadenser-
satz wehren wir ab.  

 Versicherungssumme: € 1 Mio. pauschal für 
Personen- und Sachschäden 
 

Versicherung von Abschiebekosten  
(nur enthalten bei Aufenthalten in der  
Bundesrepublik Deutschland):  

 Bei einer behördlich angeordneten Abschie-
bung leisten wir für nachgewiesene Kosten 
bis zur Versicherungssumme von € 2.000,-. 
 

Unterbrechungs-Versicherung: 

 Sie sind versichert, wenn Sie Ihren Aufent-
halt wegen eines unvorhersehbaren versi-
cherten Ereignisses (z.B. unerwartete 
schwere Erkrankung der Eltern, Großeltern  
oder Geschwister) unterbrechen müssen. 
 
 

 
 

Was ist nicht versichert? 
 

Unfall-Versicherung: 

x Unfälle durch Trunkenheit mit einem 
Blutalkohol von mindestens 1,1 Promille 
oder Betäubungsmittelkonsum.  

x Unfälle bei der Ausübung von  
Extremsportarten. 
 

Haftpflicht-Versicherung: 

x Schäden, die Sie vorsätzlich und  
widerrechtlich herbeiführen.  

x Schäden durch Ihr Halten oder  
Hüten von Tieren. 
 

Versicherung von Abschiebekosten  
(nur enthalten bei Aufenthalten in der 
Bundesrepublik Deutschland): 

x Wenn Sie illegal eingereist sind. 
 

Unterbrechungs-Versicherung: 

x Erstattung der Reisekosten, wenn die 
erkrankte Person weniger als 6 Tage 
stationär im Krankenhaus ist. 

 

Reisegepäck-Versicherung: 

x Schäden durch Verlieren, Vergessen, 
Liegen-, Hängen- oder Stehenlassen. 
 

   
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Wenn Ihr Aufenthalt länger als  

maximal 24 Monate geplant ist,  
versichern wir diesen nicht. 

 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z. B.:  
 

Unfall-Versicherung: 

! Unfälle, die nicht zur dauernden  
Invalidität oder zum Tod führen. 
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Fortsetzung siehe Seite 2. 

 

Fortsetzung siehe Seite 2. 

 



 

 Wir erstatten Ihnen Ihre Reisekosten für die 
Reise in Ihr Heimatland und zurück an den 
Ort Ihres versicherten Aufenthalts, maximal 
bis zur Höhe der Versicherungssumme.  

 Versicherungssumme: € 2.000,- pro Person 
 
Reisegepäck-Versicherung: 

 Wir leisten bei Abhandenkommen, Zerstö-
rung oder Beschädigung von Reisegepäck.  

 Bei verspätet ausgeliefertem Reisegepäck 
(ab 12 Stunden) ersetzen wir Kosten für not-
wendige Ersatzkäufe.  

 Versicherungssumme: € 2.000,- pro Person 

Haftpflicht-Versicherung: 

! Schäden, die Sie mitversicherten  
Personen zufügen. 

 
Unterbrechungs-Versicherung:  

! Suchterkrankungen. 
 
Reisegepäck-Versicherung: 

! Geld, Fahrkarten, Brillen, Kontaktlinsen. 

     
     

 
Wo bin ich versichert? 
 Versicherungsschutz besteht weltweit (inklusive USA/Kanada). Der Versicherungsschutz gilt nicht in 

dem Land, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
Es besteht jedoch Versicherungsschutz in Ihrem Heimatland, wenn Sie Ihren versicherten Aufenthalt 
unterbrechen. Dieser besteht in demselben Umfang wie für Ihren Aufenthalt im Ausland und gilt für 
maximal acht Wochen pro Versicherungsjahr. Voraussetzung ist, Sie haben Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland oder einem anderen Land der EU / des EWR. 
 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
- Sie müssen uns jeden Versicherungsfall unverzüglich melden. 

- Sie müssen die geforderten Nachweise einreichen. 

- Sie müssen den Schaden möglichst gering halten. 
 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Die einmalige Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. Sie ist gemäß der verein-
barten Zahlungsart zu zahlen. 

 
   

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Vertragsbeginn, frühestens mit Beginn Ihres versi-
cherten Aufenthalts. Voraussetzung ist, dass Sie die Prämie gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versi-
cherungsschutz mit der Zahlung. Er endet zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens wenn Sie Ihren versi-
cherten Aufenthalt beendet haben. 

 
   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Vertrag gilt nur für den versicherten Aufenthalt und endet automatisch. Daher haben Sie kein ordent-
liches Kündigungsrecht. Bei vorzeitigem Ende Ihres Auslandsaufenthaltes beenden wir den Vertrag zum 
jeweiligen Monatsende. Die Prämie reduziert sich dann entsprechend. 
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Versicherungen für  
ReisePolice WORLD 
Auslandskranken-Versicherung 
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV / ReisePolice WORLD KV 2019.
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Prämien pro  
Einzelperson 
in €

Aufenthalts- 
dauer bis

Auslandskranken-Versicherung 
ReisePolice World

ohne Selbstbeteiligung

Europa* Welt ohne USA / Kanada** Welt mit USA / Kanada***

bis 39 Jahre 40 – 55 Jahre bis 39 Jahre 40 – 55 Jahre bis 39 Jahre 40 – 55 Jahre

31 Tage 28,– SAV100 35,– SAV124 35,–    SAV200 44,–    SAV224 62,–   SAV300 74,–    SAV324

62 Tage 56,–  SAV101 70,– SAV125 70,–    SAV201 88,–    SAV225 124,–    SAV301 148,–    SAV325

93 Tage 84,–  SAV102 105,– SAV126 105,–  SAV202 132,–   SAV226 186,–    SAV302 222,–    SAV326

122 Tage / 4 Monate 112,–   SAV103 140,– SAV127 140,– SAV203 176,–  SAV227 248,–    SAV303 296,–    SAV327

153 Tage / 5 Monate 140,–   SAV104 175,– SAV128 175,–    SAV204 220,–  SAV228 310,–   SAV304 370,–    SAV328

183 Tage / 6 Monate 168,–   SAV105 210,– SAV129 210,–    SAV205 264,–    SAV229 372,–    SAV305 444,–    SAV329

214 Tage / 7 Monate 196,– SAV106 245,– SAV130 245,–  SAV206 308,–    SAV230 434,–   SAV306 518,–    SAV330

244 Tage / 8 Monate 224,– SAV107 280,– SAV131 280,– SAV207 352,– SAV231 496,–    SAV307 592,–   SAV331

275 Tage / 9 Monate 252,– SAV108 315,– SAV132 315,–  SAV208 396,–   SAV232 558,–  SAV308 666,–    SAV332

305 Tage / 10 Monate 280,–  SAV109 350,– SAV133 350,–  SAV209 440,–   SAV233 620,– SAV309 740,–    SAV333

336 Tage / 11 Monate 308,– SAV110 385,– SAV134 385,–    SAV210 484,–    SAV234 682,–   SAV310 814,–    SAV334

365 Tage / 12 Monate 336,–   SAV111 420,– SAV135 420,–    SAV211 528,–    SAV235 744,–    SAV311 888,–    SAV335

396 Tage / 13 Monate 364,– SAV112 455,– SAV136 455,– SAV212 572,–    SAV236 806,–    SAV312 962,–    SAV336

427 Tage / 14 Monate 392,–   SAV113 490,– SAV137 490,–    SAV213 616,–  SAV237 868,–   SAV313 1.036,–    SAV337

458 Tage / 15 Monate 420,–  SAV114 525,– SAV138 525,–    SAV214 660,–    SAV238 930,–    SAV314 1.110,–  SAV338

487 Tage / 16 Monate 448,–   SAV115 560,– SAV139 560,–    SAV215 704,– SAV239 992,–    SAV315 1.184,–    SAV339

518 Tage / 17 Monate 476,–   SAV116 595,– SAV140 595,–    SAV216 748,–    SAV240 1.054,–    SAV316 1.258,–   SAV340

548 Tage / 18 Monate 504,–   SAV117 630,– SAV141 630,–  SAV217 792,–   SAV241 1.116,–    SAV317 1.332,–    SAV341

579 Tage / 19 Monate 532,–   SAV118 665,– SAV142 665,–    SAV218 836,–    SAV242 1.178,–    SAV318 1.406,–   SAV342

609 Tage / 20 Monate 560,–   SAV119 700,– SAV143 700,–    SAV219 880,–  SAV243 1.240,– SAV319 1.480,–    SAV343

640 Tage / 21 Monate 588,–   SAV120 735,– SAV144 735,–    SAV220 924,–    SAV244 1.302,–    SAV320 1.554,–    SAV344

670 Tage / 22 Monate 616,–  SAV121 770,– SAV145 770,–    SAV221 968,–  SAV245 1.364,–    SAV321 1.628,–   SAV345

701 Tage / 23 Monate 644,–   SAV122 805,– SAV146 805,–    SAV222 1.012,–    SAV246 1.426,– SAV322 1.702,–  SAV346

730 Tage / 24 Monate 672,–   SAV123 840,– SAV147 840,–   SAV223 1.056,– SAV247 1.488,–  SAV323 1.776,– SAV347

*  Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren, Madeira und Spitzbergen. Außerhalb dieses Geltungsbereiches gelten die Tarife auch dann,  
wenn die Aufenthaltsdauer in den übrigen Ländern weniger als 50 % der Gesamtaufenthaltsdauer beträgt.     

**  weltweit ohne USA / Kanada. Die Tarife gelten auch in USA / Kanada, wenn die Aufenthaltsdauer in USA / Kanada weniger als 50 % der Gesamtaufenthaltsdauer beträgt.
*** weltweit inklusive USA / Kanada, wenn die Aufenthaltsdauer in USA/Kanada 50 % oder mehr der Gesamtaufenthaltsdauer beträgt.  

Inklusive 

ERV 

travel & care 

App



Versicherungen für  
ReisePolice WORLD 
Auslandsschutz Komfort  
und Komfort Plus
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV / ReisePolice WORLD 2019.

Prämien pro  
Einzelperson 
in €

Aufenthalts- 
dauer bis

Auslandsschutz 
Komfort

• Unfall-Versicherung      
• Haftpflicht-Versicherung
• Unterbrechungs-Versicherung

Auslandsschutz 
Komfort Plus

• Unfall-Versicherung      
• Haftpflicht-Versicherung
• Unterbrechungs-Versicherung
• Reisegepäck-Versicherung

ohne Selbstbeteiligung

Welt mit USA / Kanada

bis 55 Jahre

31 Tage 9,–  SAK100 14,50   SAP100

62 Tage 18,– SAK101 29,– SAP101

93 Tage 27,–  SAK102 43,50   SAP102

122 Tage / 4 Monate 36,–  SAK103 58,–  SAP103

153 Tage / 5 Monate 45,–   SAK104 72,50   SAP104

183 Tage / 6 Monate 54,–   SAK105 87,–   SAP105

214 Tage / 7 Monate 63,–   SAK106 101,50   SAP106

244 Tage / 8 Monate 72,–  SAK107 116,–   SAP107

275 Tage / 9 Monate 81,–   SAK108 130,50   SAP108

305 Tage / 10 Monate 90,–   SAK109 145,– SAP109

336 Tage / 11 Monate 99,–   SAK110 159,50   SAP110

365 Tage / 12 Monate 108,–   SAK111 174,–   SAP111

396 Tage / 13 Monate 117,–   SAK112 188,50   SAP112

427 Tage / 14 Monate 126,–   SAK113 203,– SAP113

458 Tage / 15 Monate 135,–   SAK114 217,50   SAP114

487 Tage / 16 Monate 144,–   SAK115 232,–   SAP115

518 Tage / 17 Monate 153,–   SAK116 246,50   SAP116

548 Tage / 18 Monate 162,–   SAK117 261,–   SAP117

579 Tage / 19 Monate 171,–   SAK118 275,50   SAP118

609 Tage / 20 Monate 180,–   SAK119 290,–  SAP119

640 Tage / 21 Monate 189,–  SAK120 304,50   SAP120

670 Tage / 22 Monate 198,–   SAK121  319,–    SAP121

701 Tage / 23 Monate 207,–   SAK122 333,50   SAP122

730 Tage / 24 Monate 216,–   SAK123  348,–    SAP123

Inklusive 

ERV 

travel & care 

App
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Versicherungen für ReisePolice WORLD  

Auslandskranken-Versicherung,  

Auslandsschutz Komfort und Komfort Plus

Leistungen und Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Versicherbar sind:  

Personen bis 55 Jahre, die sich nur vorübergehend im Ausland  
aufhalten und ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht verlegen.  
Beispiele: Schüler, Sprachschüler, Student, Doktorand, Gastwissen-
schaftler, Praktikant, Freiwilligenhelfer, Backpacker, Teilnehmer an 
Work and Travel Programmen, über eine Organisation oder selbst 
gebucht.
 
Aufenthaltsdauer:  

Maximal 730 Tage / 24 Monate 
Wichtig: Der Reiseschutz ist nicht verlängerbar.  
Unser Tipp: Die Versicherung für den gesamten Auslandsaufenthalt 
abschließen.

Abschlussfrist: 

Jederzeit vor Antritt des Aufenthalts.

Altersbegrenzung: 

Die Versicherungen für ReisePolice WORLD gelten für Einzelpersonen 
bis einschließlich 55 Jahre.

Geltungsbereiche: 

Auslandskranken-Versicherung ReisePolice WORLD:

Europa: Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, 
Azoren, Madeira und Spitzbergen. Außerhalb dieses Geltungsberei- 
ches gelten die Tarife auch dann, wenn die Aufenthaltsdauer in den 
übrigen Ländern weniger als 50 % der Gesamtaufenthaltsdauer 
beträgt.
Welt ohne USA / Kanada: weltweit ohne USA / Kanada. Die Tarife 
gelten auch in USA / Kanada, wenn die Aufenthaltsdauer in USA / 
Kanada weniger als 50 % der Gesamtaufenthaltsdauer beträgt.
Welt mit USA / Kanada: weltweit inklusive USA / Kanada, wenn die 
Aufenthaltsdauer in USA / Kanada 50 % oder mehr der Gesamtauf- 
enthaltsdauer beträgt.

Auslandsschutz Komfort / Auslandsschutz Komfort Plus:

Welt mit USA/Kanada

Leistungen

Auslandskranken-Versicherung ReisePolice WORLD

Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV / ReisePolice WORLD 
KV 2019.  
Übernahme anfallender Kosten, u. a. für stationäre und ambulante 
Heil behandlungen, Arzneimittel, Heil- und Verbandsmittel, schmerz-
stillende Zahnbehandlung, Organisation und Kostenübernahme des 
medizinisch sinnvollen Krankenrücktransports, Such-, Rettungs- und 
Bergungskosten bis € 10.000,–.  
Versicherungssumme: unbegrenzt. 

Auslandsschutz Komfort / Auslandsschutz Komfort Plus

Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV / ReisePolice  
WORLD 2019.

•  Unfall-Versicherung  

Versichert sind Unfälle im Aufenthaltsland, die zu einer dauernden  
Invalidität oder zum Tod führen.  
Versicherungssummen: Tod € 10.000,– / Invalidität € 100.000,–  
Kosmetische Operationen nach einem Unfall werden bis € 10.000,–  
ersetzt.

•  Haftpflicht-Versicherung 
Schutz für Haftpflichtrisiken bei Personen- und Sachschäden 
während des versicherten Aufenthalts.  
Deckungssummen: € 1 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden. 
Schäden am mitgemieteten Mobiliar im Haushalt der Gastfamilie,  
in Wohnheimen oder vergleichbaren Unterkünften sind bis zu  
€ 2.500,– versichert. Versichert sind auch Schäden durch das 
Abhandenkommen von Schlüsseln für die genannten Unterkünfte. 
In diesen Fällen zahlen wir für den Austausch von Schlössern bis  
zu € 5.000,–. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüsselverlustes.

  Bei Aufenthalten in Deutschland inklusive Versicherung von Abschiebe- 
kosten.  
Versicherungssumme: € 2.000,–

•  Unterbrechungs-Versicherung  

Versichert ist die Unterbrechung des versicherten Aufenthalts  
bei Tod, schwerer Krankheit oder Unfallverletzung eines nahen 
Angehörigen.  
Versicherungssumme: € 2.000,–

•  Reisegepäck-Versicherung

    Wir ersetzen z.B. den Zeitwert des mitgeführten Reisegepäcks  
bei Abhandenkommen oder leisten für notwendige Ersatzkäufe  
bis € 250,– pro Person bei Gepäck-Verspätung.

   Versicherungssumme: € 2.000,–
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